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Verbundwerkstoffe als Bildträger für Großschilder 
Zulassung von DIBOND® traffic als Bildträgermaterial 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ) definieren 
die Anforderungen an vertikale, ortsfeste Verkehrszeichen nach der harmonisierten europäischen 
Norm und nationalen Richtlinien. Die Gütesicherung RAL-GZ 628 sind anerkannte 
Gütebedingungen gemäß VwV-StVO (zu den §§ 39 bis 43, III. 4.). 
Gemäß TLP VZ wurde für den Verbundwerkstoff DIBOND® traffic die Gleichwertigkeit als 
Bildträgermaterial für Großschilder (A > 1,1m²) geprüft und festgestellt (BMDV, Schreiben vom 
14.09.2022).  
Der Güteausschuss der Güteschutzgemeinschaft hat auf Basis der Gleichwertigkeitsprüfung und 
der Materialzulassungsprüfungen nach den Güte- und Prüfbestimmungen die Zulassung von 
DIBOND® traffic als Bildträgermaterial für gütegesicherte Großschilder (A > 1,1m²) erteilt 
(17.05.2022). Die Zulassung ist für das Verbundmaterial DIBOND® traffic, Plattenstärke 3 mm mit 
Deckblechstärke 0,5 mm gültig. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Christian Bargen 
Geschäftsführer 
 
Anlage Schreiben BMDV vom 14.09.2022, Az StB 26/7123.13/1/3724389 
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